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DE DE

EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 30.11.2016 
C(2016) 7765 final

ANNEXES 1 to 15

ANHÄNGE

der

DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) …/... DER KOMMISSION

zur Änderung der delegierten Verordnungen der Kommission (EU) Nr. 1059/2010, (EU) 
Nr. 1060/2010, (EU) Nr. 1061/2010, (EU) Nr. 1062/2010, (EU) Nr. 626/2011, (EU) 

Nr. 392/2012, (EU) Nr. 874/2012, (EU) Nr. 665/2013, (EU) Nr. 811/2013, (EU) 
Nr. 812/2013, (EU) Nr. 65/2014, (EU) Nr. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 

und (EU) 2015/1187 im Hinblick auf die Anwendung von Toleranzen bei Prüfverfahren

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2016;Nr:7765&comp=7765%7C2016%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2010;Nr:1059;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1060/2010;Nr:1060;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1061/2010;Nr:1061;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1062/2010;Nr:1062;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:626/2011;Nr:626;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:392/2012;Nr:392;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:874/2012;Nr:874;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:665/2013;Nr:665;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:811/2013;Nr:811;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:812/2013;Nr:812;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:65/2014;Nr:65;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1254/2014;Nr:1254;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1094;Year2:2015;Nr2:1094&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1186;Year2:2015;Nr2:1186&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=125798&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1187;Year2:2015;Nr2:1187&comp=


DE 2 DE

ANHANG I
Änderungen des Anhangs V der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Anhang V erhält folgende Fassung:

„ANHANG V

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 1 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, 
gelten das Modell und alle in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertig aufgeführten Modelle von Haushaltsgeschirrspülern als nicht konform 
mit dieser delegierten Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus. Alternativ können drei weitere Exemplare eines oder mehrerer anderer 
Modelle ausgewählt werden, die in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertige Modelle aufgeführt werden.
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(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 1
angegebenen Toleranzen liegt.

(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gelten das Modell und alle in 
den technischen Unterlagen des Lieferanten als gleichwertig aufgeführten Modelle 
von Haushaltsgeschirrspülern als nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden Messverfahren, die sich auf allgemein 
anerkannte, dem Stand der Technik entsprechende, zuverlässige, genaue und reproduzierbare 
Messmethoden stützen, einschließlich von Methoden, die in Dokumenten dargelegt werden, 
deren Nummern zu diesem Zweck im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 
wurden. Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, 
die in Anhang VII beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 1 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 1 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranzen

Jährlicher Energieverbrauch (AEC) Der ermittelte Wert darf den angegebenen AEC-Wert
nicht um mehr als 10 % überschreiten. 

Wasserverbrauch (Wt) Der ermittelte Wert darf den angegebenen Wt-Wert
nicht um mehr als 10 % überschreiten.

Trocknungseffizienzindex (ID) Der ermittelte Wert darf den angegebenen ID-Wert 
nicht um mehr als 19 % unterschreiten. 

Energieverbrauch (Et) Der ermittelte Wert darf den angegebenen Et-Wert
nicht um mehr als 10 % überschreiten. Müssen drei 
weitere Exemplare ausgewählt werden, darf das
arithmetische Mittel der für diese drei Exemplare 
bestimmten Werte den angegebenen Et-Wert nicht 
um mehr als 6 % überschreiten.

Programmdauer (Tt) Der ermittelte Wert darf die angegebenen Tt-Werte
nicht um mehr als 10 % überschreiten. 

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 
und im unausgeschalteten Zustand (Po
und Pl)

Die ermittelten Leistungsaufnahmewerte für Po und 
Pl von über 1,00 W dürfen die angegebenen Werte 
für Po und Pl nicht um mehr als 10 % überschreiten. 
Die ermittelten Leistungsaufnahmewerte für Po und 
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Pl bis 1,00 W dürfen die angegebenen Werte für Po
und Pl nicht um mehr als 0,10 W überschreiten.

Dauer des unausgeschalteten Zustands 
(Tl)

Der ermittelte Wert darf den angegebenen Tl-Wert
nicht um mehr als 10 % überschreiten. 

Luftschallemissionen Der ermittelte Wert muss dem angegebenen Wert 
entsprechen.

“
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ANHANG II
Änderungen des Anhangs VII der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Anhang VII erhält folgende Fassung:

„ANHANG VII

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 1 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, 
gelten das Modell und alle in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertig aufgeführten Modelle von Haushaltskühlgeräten als nicht konform mit 
dieser delegierten Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus. Alternativ können drei weitere Exemplare eines oder mehrerer anderer 
Modelle ausgewählt werden, die in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertige Modelle aufgeführt werden.
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(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 1
angegebenen Toleranzen liegt.

(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gelten das Modell und alle in 
den technischen Unterlagen des Lieferanten als gleichwertig aufgeführten Modelle 
von Haushaltskühlgeräten als nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, die in den 
Anhängen VI und VIII beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 1 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 1 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranzen

Bruttonutzinhalt Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 3 % oder 1 Liter 
unterschreiten, je nachdem, welcher Wert der 
größere ist.

Fassungsvermögen Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 3 % oder 1 Liter 
unterschreiten, je nachdem, welcher Wert der 
größere ist. Sind die Rauminhalte des 
Kellerfachs und des Lagerfachs für frische 
Lebensmittel durch den Nutzer untereinander 
anpassbar, wird das Volumen bei der 
Einstellung des Kellerfachs auf den kleinsten 
Rauminhalt geprüft.

Gefriervermögen Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 10 % unterschreiten. 

Energieverbrauch Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert (E24h) nicht um mehr als 10 %
überschreiten. 

Luftfeuchtigkeit in Weinlagerschränken Der ermittelte Wert für die bei der Prüfung 
festgestellte relative Luftfeuchtigkeit darf den 
angegebenen Bereich in beide Richtungen 
nicht um mehr als 10 % überschreiten. 
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Luftschallemissionen Der ermittelte Wert muss dem angegebenen 
Wert entsprechen.

“
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ANHANG III
Änderungen des Anhangs V der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

Anhang V erhält folgende Fassung:

„ANHANG V
Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 1 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, 
gelten das Modell und alle in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertig aufgeführten Modelle von Haushaltswaschmaschinen als nicht konform 
mit dieser delegierten Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus. Alternativ können drei weitere Exemplare eines oder mehrerer anderer 
Modelle ausgewählt werden, die in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertige Modelle aufgeführt werden.
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(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 1
angegebenen Toleranzen liegt.

(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gelten das Modell und alle in 
den technischen Unterlagen des Lieferanten als gleichwertig aufgeführten Modelle 
von Haushaltswaschmaschinen als nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden Messverfahren, die sich auf allgemein 
anerkannte, dem Stand der Technik entsprechende, zuverlässige, genaue und reproduzierbare 
Messmethoden stützen, einschließlich von Methoden, die in Dokumenten dargelegt werden, 
deren Nummern zu diesem Zweck im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 
wurden. Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, 
die in Anhang VII beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 1 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 1 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranzen

Jährlicher Energieverbrauch (AEC) Der ermittelte Wert darf den angegebenen AEC-Wert
nicht um mehr als 10 % überschreiten. 

Energieverbrauch (Et) Der ermittelte Wert darf den angegebenen Et-Wert
nicht um mehr als 10 % überschreiten. Müssen drei 
weitere Exemplare ausgewählt werden, darf das 
arithmetische Mittel der für diese drei Exemplare 
bestimmten Werte den angegebenen Et-Wert nicht um 
mehr als 6 % überschreiten.

Programmdauer (Tt) Der ermittelte Wert darf die angegebenen Tt-Werte
nicht um mehr als 10 % überschreiten. 

Wasserverbrauch (Wt) Der ermittelte Wert darf den angegebenen Wt-Wert
nicht um mehr als 10 % überschreiten. 

Restfeuchte (D) Der ermittelte Wert darf den angegebenen D-Wert 
nicht um mehr als 10 % überschreiten. 

Schleuderdrehzahl Der ermittelte Wert darf den angegebenen Wert nicht 
um mehr als 10 % unterschreiten. 

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand Die ermittelten Leistungsaufnahmewerte für Po und Pl
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und im unausgeschalteten Zustand 
(Po und Pl)

von über 1,00 W dürfen die angegebenen Werte für Po
und Pl nicht um mehr als 10 % überschreiten. Die 
ermittelten Leistungsaufnahmewerte für Po und Pl bis 
1,00 W dürfen die angegebenen Werte für Po und Pl
nicht um mehr als 0,10 W überschreiten.

Dauer des unausgeschalteten 
Zustands (Tl)

Der ermittelte Wert darf den angegebenen Tl-Wert
nicht um mehr als 10 % überschreiten.

Luftschallemissionen Der ermittelte Wert muss dem angegebenen Wert 
entsprechen.

“
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ANHANG IV
Änderungen der Anhänge VII und VIII der Verordnung (EU) Nr. 1062/2010

(1) Anhang VII wird wie folgt geändert:

(a) In Teil 2 wird Unterabsatz iv von Buchstabe a gestrichen.

(b) Teil 3 wird gestrichen.

(c) In Teil 4 erhält der Titel folgenden Wortlaut:

(d) „4. Messungen des in Anhang VIII Tabelle 2 genannten 
Spitzenluminanzverhältnisses“.

(2) Anhang VIII erhält folgende Fassung:

„ANHANG VIII

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 2 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen.
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(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, gilt 
das Modell als nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus.

(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 2
angegebenen Toleranzen liegt.

(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gilt das Modell als nicht 
konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, die in 
Anhang VII beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 2 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 2 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranzen 

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 7 % überschreiten.

Leistungsaufnahme im Bereitschafts-/Aus-
Zustand

Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert um nicht mehr als 0,10 W übersteigen.

Spitzenluminanzverhältnis Der ermittelte Wert darf nicht weniger als 
60 % der Spitzenluminanz bei maximaler 
Helligkeitseinstellung des Fernsehgeräts 
betragen.

“
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„ANHANG V
Änderungen des Anhangs VIII der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 626/2011

Anhang VIII erhält folgende Fassung:

„ANHANG VIII

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 1 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, gilt 
das Modell als nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus.

(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 1
angegebenen Toleranzen liegt.
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(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gilt das Modell als nicht 
konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, die in 
Anhang VII beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 1 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 1 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranzen

Arbeitszahl im Kühlbetrieb (SEER) Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 8 % unterschreiten.

Arbeitszahl im Heizbetrieb (SCOP) Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 8 % unterschreiten.

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 10 %
überschreiten.

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 10 %
überschreiten.

Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb (EERrated) Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 10 %
unterschreiten.

Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb (COPrated) Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 10 %
unterschreiten.

Schallleistungspegel Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 2 dB(A) 
übersteigen.

“
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ANHANG VI
Änderungen des Anhangs V der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 392/2012

Anhang V erhält folgende Fassung:

„ANHANG V

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 1 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, 
gelten das Modell und alle in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertig aufgeführten Modelle von Haushaltswäschetrocknern als nicht konform 
mit dieser delegierten Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus. Alternativ können drei weitere Exemplare eines oder mehrerer anderer 
Modelle ausgewählt werden, die in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertige Modelle aufgeführt werden.
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(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 1
angegebenen Toleranzen liegt.

(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gelten das Modell und alle in 
den technischen Unterlagen des Lieferanten als gleichwertig aufgeführten Modelle 
von Haushaltswäschetrocknern als nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden Messverfahren, die sich auf allgemein 
anerkannte, dem Stand der Technik entsprechende, zuverlässige, genaue und reproduzierbare 
Messmethoden stützen, einschließlich von Methoden, die in Dokumenten dargelegt werden, 
deren Nummern zu diesem Zweck im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 
wurden. Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, 
die in Anhang VII beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 1 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 1 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranzen

Gewichteter jährlicher 
Energieverbrauch (AEC)

Der ermittelte Wert darf den angegebenen AEC-
Wert nicht um mehr als 6 % überschreiten. 

Gewichteter Energieverbrauch (Et) Der ermittelte Wert darf den angegebenen Et-Wert
nicht um mehr als 6 % überschreiten. 

Gewichtete Kondensationseffizienz (Ct) Der ermittelte Wert darf den angegebenen Ct-Wert
nicht um mehr als 6 % unterschreiten. 

Gewichtete Programmdauer (Tt) Der ermittelte Wert darf den angegebenen Tt-Wert
nicht um mehr als 6 % überschreiten. 

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 
und im unausgeschalteten Zustand (Po
und Pl)

Die ermittelten Leistungsaufnahmewerte für Po und 
Pl von über 1,00 W dürfen die angegebenen Werte 
für Po und Pl nicht um mehr als 6 % überschreiten. 
Die ermittelten Leistungsaufnahmewerte für Po und 
Pl bis 1,00 W dürfen die angegebenen Werte für Po
und Pl nicht um mehr als 0,10 W überschreiten.

Dauer des unausgeschalteten Zustands 
(Tl)

Der ermittelte Wert darf den angegebenen Tl-Wert
nicht um mehr als 6 % überschreiten.

Schallleistungspegel LWA Der ermittelte Wert darf den für LWA.angegebenen 
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Wert nicht überschreiten.

“
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ANHANG VII
Änderungen des Anhangs V der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012

Anhang V erhält folgende Fassung:

„ANHANG V

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

1. PRÜFVERFAHREN FÜR ELEKTRISCHE LAMPEN UND LED-MODULE, DIE ALS 
EINZELPRODUKTE VERMARKTET WERDEN

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein Los von mindestens 20 Lampen 
desselben Modells und desselben Lieferanten, die soweit möglich zu gleichen 
Anteilen aus vier nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Quellen stammen.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) wenn bei der Prüfung der Exemplare des Modells das arithmetische Mittel der 
ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten Parameter 
und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) innerhalb der Toleranz 
von 10 % liegt.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a, b oder c genannten Ergebnisse nicht erreicht, 
gilt das Modell als nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.
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(4) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß Absatz 3.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden Messverfahren, die der allgemein 
anerkannten derzeit besten Praxis entsprechen und sich durch Zuverlässigkeit, 
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit auszeichnen, einschließlich von Methoden, die 
in Dokumenten dargelegt werden, deren Nummern zu diesem Zweck im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht wurden. Die Behörden der Mitgliedstaaten 
verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, die in Anhang VII beschrieben 
werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die Prüftoleranz von 10 % und in 
Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 4 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, 
die etwa in harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

2. PRÜFVERFAHREN FÜR LEUCHTEN, DIE AN ENDNUTZER VERMARKTET WERDEN 
SOLLEN ODER VERMARKTET WERDEN

Von der Leuchte wird angenommen, dass sie die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, 
wenn ihr die geforderten Produktinformationen beigefügt sind, wenn sie für kompatibel mit 
allen Energieeffizienzklassen von Lampen erklärt wurde, mit denen sie kompatibel sein sollte, 
und wenn bei Verwendung von dem Stand der Technik entsprechenden Methoden und 
Kriterien für die Kompatibilitätsbewertung festgestellt wird, dass sie kompatibel mit den 
Energieeffizienzklassen von Lampen ist, mit denen sie gemäß Anhang I Teil 2 Nummer 2
Ziffer IV Buchstaben a und b kompatibel sein soll.“
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ANHANG VIII
Änderungen des Anhangs VII der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 665/2013

Anhang VII erhält folgende Fassung:

„ANHANG VII

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 4 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, 
gelten das Modell und alle in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertig aufgeführten Staubsaugermodelle als nicht konform mit dieser 
delegierten Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus. Alternativ können drei weitere Exemplare eines oder mehrerer anderer 
Modelle ausgewählt werden, die in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertige Staubsauger aufgeführt werden.
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(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 4
angegebenen Toleranzen liegt.

(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gelten das Modell und alle in 
den technischen Unterlagen des Lieferanten als gleichwertig aufgeführten 
Staubsaugermodelle als nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, die in 
Anhang VI beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 4 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 4 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranzen

Jährlicher Energieverbrauch Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 10 % überschreiten.

Staubaufnahme – Teppich Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 0,03 unterschreiten.

Staubaufnahme – Hartböden Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 0,03 unterschreiten.

Staubemission Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 15 % überschreiten.

Schallleistungspegel Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht überschreiten.

“
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ANHANG IX
Änderungen des Anhangs VIII der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 811/2013

Anhang VIII erhält folgende Fassung:

„ANHANG VIII

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 16 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, gilt 
das Modell als nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus.

(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 16
angegebenen Toleranzen liegt.
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(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gilt das Modell als nicht 
konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, die in 
Anhang VII beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 16 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 16 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranzen

Raumheizungs-Energieeffizienz s Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 8 % unterschreiten.

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz wh Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 8 % unterschreiten.

Schallleistungspegel Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 2 dB(A) 
übersteigen.

Klasse des Temperaturreglers Die Klasse des Temperaturreglers 
entspricht der für das Gerät angegebenen 
Klasse.

Kollektorwirkungsgrad col Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 5 % unterschreiten.

Warmhalteverlust S Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 5 % überschreiten.

Hilfsstromverbrauch Qaux Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 5 % überschreiten.

“
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ANHANG X
Änderungen des Anhangs IX der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 812/2013

Anhang IX erhält folgende Fassung:

„ANHANG IX

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 9 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, 
gelten das Modell und alle gleichwertigen Modelle von Warmwasserbereitern, 
Warmwasserspeichern, Solareinrichtungen oder Verbundanlagen aus 
Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen als nicht konform mit dieser 
delegierten Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus. Alternativ können für die Auswahl der drei weiteren Exemplare eines 
oder mehrere andere gleichwertige Modelle herangezogen werden.
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(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 9
angegebenen Toleranzen liegt.

(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gelten das Modell und alle 
gleichwertigen Modelle von Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern, 
Solareinrichtungen oder Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und 
Solareinrichtungen als nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, die in den 
Anhängen VII und VIII beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 9 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 9 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranzen

Täglicher Stromverbrauch Qelec Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 5 % überschreiten.

Schallleistungspegel LWA in Innenräumen 
und/oder im Freien

Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 2 dB 
überschreiten.

Täglicher Brennstoffverbrauch Qfuel Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 5 % überschreiten.

Wöchentlicher Brennstoffverbrauch mit 
intelligenter Regelung Qfuel,week,smart

Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 5 % überschreiten.

Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelligenter 
Regelung Qelec,week,smart

Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 5 % überschreiten.

Wöchentlicher Brennstoffverbrauch ohne 
intelligente Regelung Qfuel,week

Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 5 % überschreiten.

Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intelligente 
Regelung Qelec,week

Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 5 % überschreiten.

Speichervolumen V Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 2 % unterschreiten.

Kollektor-Aperturfläche Asol Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
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Wert nicht um mehr als 2 % unterschreiten.

Leistungsaufnahme der Pumpe solpump Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 3 % überschreiten.

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 
solstandby

Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 5 % überschreiten.

Warmhalteverluste S Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 5 % überschreiten.
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ANHANG XI
Änderungen des Anhangs VIII der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Anhang VIII erhält folgende Fassung:

„ANHANG VIII

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 6 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, 
gelten das Modell und alle in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertig aufgeführten Modelle als nicht konform mit dieser delegierten 
Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus. Alternativ können drei weitere Exemplare eines oder mehrerer anderer 
Modelle ausgewählt werden, die in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertige Modelle aufgeführt werden.
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(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 6
angegebenen Toleranzen liegt.

(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gelten das Modell und alle in 
den technischen Unterlagen des Lieferanten als gleichwertig aufgeführten Modelle als 
nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, die in 
Anhang II beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 6 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 6 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranzen

Masse des Backofens M Der ermittelte Wert darf den angegebenen Wert M
nicht um mehr als 5 % überschreiten.

Volumen des Garraums des 
Backofens V

Der ermittelte Wert darf den angegebenen Wert V
nicht um mehr als 5 % unterschreiten.

ECelectric cavity, ECgas cavity

Der ermittelte Wert darf den für ECelectric cavity und 
ECgas cavity angegebenen Wert nicht um mehr als 
5 % überschreiten. 

WBEP, WL

Die ermittelten Werte dürfen die für WBEP und WL
angegebenen Werte nicht um mehr als 5 %
überschreiten.

QBEP, PBEP

Die ermittelten Werte dürfen die für QBEP und PBEP
angegebenen Werte nicht um mehr als 5 %
unterschreiten. 

Qmax
Der ermittelte Wert darf den angegebenen Wert für 
Qmax nicht um mehr als 8 % überschreiten.

Emiddle
Der ermittelte Wert darf den für Emiddle angegebenen 
Wert nicht um mehr als 5 % unterschreiten.

GFEhood

Der ermittelte Wert darf den für GFEhood
angegebenen Wert nicht um mehr als 5 %
unterschreiten. 
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Po, Ps Die ermittelten Werte für die Leistungsaufnahme Po
und Ps dürfen die angegebenen Werte nicht um 
mehr als 10 % überschreiten. Die ermittelten 
Leistungsaufnahmewerte für Po und Ps bis 1,00 W
dürfen die angegebenen Werte für Po und Ps nicht 
um mehr als 0,10 W überschreiten.

Schallleistungspegel LWA
Der ermittelte Wert darf den für LWA.angegebenen 
Wert nicht überschreiten.

“
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ANHANG XII
Änderungen des Anhangs IX der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1254/2014

Anhang IX erhält folgende Fassung:

„ANHANG IX

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 1 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, 
gelten das Modell und alle gleichwertigen Modelle als nicht konform mit dieser 
delegierten Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus. Alternativ können für die Auswahl der drei weiteren Exemplare eines 
oder mehrere andere gleichwertige Modelle herangezogen werden.
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(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 1
angegebenen Toleranzen liegt.

(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gelten das Modell und alle 
gleichwertigen Modelle als nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, die in 
Anhang VIII beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 1 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 1 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranzen

SEL Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als das 1,07-Fache 
überschreiten.

Thermischer Übertragungsgrad von WLG Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als das 0,93-Fache 
unterschreiten. 

Schallleistungspegel Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 2 dB überschreiten. 

“
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ANHANG XIII
Änderungen des Anhangs X der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1094

Anhang X erhält folgende Fassung:

„ANHANG X

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 4 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, 
gelten das Modell und alle in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertig aufgeführten Modelle von gewerblichen Kühllagerschränken als nicht 
konform mit dieser delegierten Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus. Alternativ können drei weitere Exemplare eines oder mehrerer anderer 
Modelle ausgewählt werden, die in den technischen Unterlagen als gleichwertige 
Modelle aufgeführt werden.
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(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 4
angegebenen Toleranzen liegt.

(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gelten das Modell und alle in 
den technischen Unterlagen des Lieferanten als gleichwertig aufgeführten Modelle 
von gewerblichen Kühllagerschränken als nicht konform mit dieser delegierten 
Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, die in den 
Anhängen VIII und IX beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 4 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 4 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranzen

Nutzinhalt Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 3 % unterschreiten. 

Energieverbrauch (E24h) Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 10 % überschreiten.

“
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ANHANG XIV
Änderungen des Anhangs IX der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1186

Anhang IX erhält folgende Fassung:

„ANHANG IX

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der Mitgliedstaaten 
die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der relevanten 
Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) den in 
Tabelle 6 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen. Das Exemplar wird mit 
einem Brennstoff geprüft, dessen Eigenschaften in demselben Bereich liegen 
wie die des Brennstoffs, den der Lieferant bei den in Anhang VIII 
beschriebenen Messungen verwendet hat.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, 
gelten das Modell und alle in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertig aufgeführten Modelle als nicht konform mit dieser delegierten 
Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus. Alternativ können drei weitere Exemplare eines oder mehrerer anderer 
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Modelle ausgewählt werden, die in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertige Modelle aufgeführt werden.

(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 6
angegebenen Toleranzen liegt.

(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gelten das Modell und alle in 
den technischen Unterlagen des Lieferanten als gleichwertig aufgeführten Modelle als 
nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, die in 
Anhang VIII beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 6 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 6 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranz

Energieeffizienzindex Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 8 % unterschreiten.

“
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ANHANG XV
Änderungen des Anhangs X der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1187

Anhang X erhält folgende Fassung:

„ANHANG X

Prüfung der Produktkonformität durch die Marktaufsichtsbehörden

Die in diesem Anhang festgelegten Prüftoleranzen betreffen nur die Nachprüfung der 
gemessenen Parameter durch die Behörden der Mitgliedstaaten und dürfen vom Lieferanten 
keinesfalls als zulässige Toleranzen für die Angabe der Werte in den technischen Unterlagen 
verwendet werden. Die auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt angegebenen Werte und 
Klassen dürfen für den Lieferanten nicht günstiger sein als die in den technischen Unterlagen 
vermerkten Werte.

Wenn die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen, ob das Modell eines Produkts den in dieser 
delegierten Verordnung festgelegten Anforderungen in Bezug auf die in diesem Anhang 
genannten Anforderungen entspricht, wenden sie folgendes Verfahren an:

(1) Die Behörden der Mitgliedstaaten prüfen ein einziges Exemplar des Modells.

(2) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn

(a) die Werte in den technischen Unterlagen gemäß Artikel 5 Buchstabe b der 
Richtlinie 2010/30/EU (angegebene Werte) und, wenn zutreffend, die zur 
Berechnung dieser Werte verwendeten Werte für den Lieferanten nicht 
günstiger sind als die entsprechenden Werte in den unter Ziffer iii des 
genannten Artikels aufgeführten Testberichten; und

(b) die auf dem Etikett und im Produktdatenblatt veröffentlichten Werte für den 
Lieferanten nicht günstiger sind als die angegebenen Werte, und die 
angegebene Energieeffizienzklasse für den Lieferanten nicht günstiger ist als 
die aufgrund der angegebenen Werte ermittelte Klasse, und

(c) bei Prüfung des Exemplars des Modells durch die Behörden der 
Mitgliedstaaten die ermittelten Werte (bei der Prüfung gemessene Werte der 
relevanten Parameter und die aufgrund dieser Messungen berechneten Werte) 
den in Tabelle 5 angegebenen Prüftoleranzen entsprechen. Das Exemplar wird 
mit einem Brennstoff geprüft, dessen Eigenschaften in demselben Bereich 
liegen wie die des Brennstoffs, den der Lieferant bei den in Anhang VIII 
beschriebenen Messungen verwendet hat.

(3) Werden die in Absatz 2 Buchstaben a oder b genannten Ergebnisse nicht erreicht, 
gelten das Modell und alle in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertig aufgeführten Modelle als nicht konform mit dieser delegierten 
Verordnung.

(4) Wird das in Absatz 2 Buchstabe c genannte Ergebnis nicht erreicht, wählen die 
Behörden des Mitgliedstaats drei weitere Exemplare des gleichen Modells für die 
Prüfung aus. Alternativ können drei weitere Exemplare eines oder mehrerer anderer 
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Modelle ausgewählt werden, die in den technischen Unterlagen des Lieferanten als 
gleichwertige Modelle aufgeführt werden.

(5) Das Modell gilt als konform mit den geltenden Anforderungen, wenn für diese drei 
Exemplare das arithmetische Mittel der ermittelten Werte innerhalb der in Tabelle 5
angegebenen Prüftoleranzen liegt.

(6) Wird das in Absatz 5 genannte Ergebnis nicht erreicht, gelten das Modell und alle in 
den technischen Unterlagen des Lieferanten als gleichwertig aufgeführten Modelle 
als nicht konform mit dieser delegierten Verordnung.

(7) Die Behörden des Mitgliedstaats übermitteln den Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten und der Kommission alle relevanten Informationen unverzüglich 
nach einer Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells gemäß den 
Absätzen 3 und 6.

Die Behörden der Mitgliedstaaten verwenden die Mess- und Berechnungsmethoden, die in 
den Anhängen VIII und IX beschrieben werden.

Die Behörden der Mitgliedstaaten wenden nur die in Tabelle 5 aufgeführten Prüftoleranzen 
und in Bezug auf die in diesem Anhang genannten Anforderungen nur das in den Absätzen 1
bis 7 beschriebene Verfahren an. Es finden keine anderen Toleranzen Anwendung, die etwa in 
harmonisierten Normen oder in anderen Messverfahren festgelegt sind.

Tabelle 5 – Prüftoleranzen

Parameter Prüftoleranz

Energieeffizienzindex Der ermittelte Wert darf den angegebenen 
Wert nicht um mehr als 6 % unterschreiten.
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